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► Nr.  2021/09669-01-02
öffentlich

Lübeck, 25.11.2024
Antwort
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen

Bearbeitung: Anja Morgenstern (E-Mail: anja.morgenstern@luebeck.de Telefon: 122 - 5113)

Antwort auf Anfrage des AM Thorsten Fürter (BÜNDNIS 90 /DIE 
GRÜNEN) Erfassung und Auswertung von Bildern im öffentlichen 
Raum, hier: Nachfragen aus dem Hauptausschuss vom 28.05.2024
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

20.01.2025 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
28.01.2025 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Schriftliche Beantwortung der Nachfragen von AM Schulte-Ostermann aus der Sitzung des 
Hauptausschusses vom 28.05.2024:
1) Wurden zeitgleich mit den Videoklingeln an einigen städtischen Kitas auch die entspre-

chenden Hinweisschilder auf Videoüberwachung angebracht? 
2) Seit wann sind an einigen städtischen Kitas Videoklingeln angebracht?
3) Falls die Hinweisschilder erst nach der Montage der Videoklingen angebracht worden 

sind: Wie wurden die bildtechnisch aufgezeichneten Personen bis zur Anbringung der 
Hinweisschilder darüber informiert, aufgezeichnet worden zu sein?

Antwort:
Zu Frage 1: Die entsprechenden Hinweisschilder wurden nicht zeitgleich mit den Videoklin-
geln angebracht, dies erfolgte nachträglich im Oktober 2024 nach datenschutzrechtlicher 
Klärung.  

Zu Frage 2: Diese Information liegt nicht flächendeckend vor, die Videoklingeln wurden nicht 
zeitgleich in den Einrichtungen eingeführt. Das erstmalige Anbringen einer Videoklingel er-
folgte im April 2013 mit dem Neubau der Kita Groß Steinrade. Seither wurden in den Jahren 
2013-2019 in neun weiteren Kitas entsprechende Videoklingeln verbaut.

Zu Frage 3: Bei der Videotürsprechstelle handelt es sich um ein Telefon mit Videofunktiona-
lität, welches neben dem Audio- auch ein Videosignal (per SIP- Session Initiation Protokoll) 
an das Telefon überträgt. 
Das Video wird ausschließlich nach dem Betätigen des Klingelknopfes zum Zieltelefon über-
tragen. Es entstehen dabei keine gespeicherten Aufzeichnungen zu denen nachträglich die 
vor dem Anbringen der Hinweisschilder aufgezeichneten Personen zu informieren wären.

Anlagen:
keine
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Senatorin Monika Frank


	Vorlage
	Anlass:
	Antwort:


